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ZEICHENERKLÄRUNG 

Weitergehende Gliederungen und Beschrankungen der Festsetzungen und Vorschriften, die 
durch die Planzeichen dargestellt werden, sind im Textteil aufgefOhrt oder im Lageplan einge
tragen. 

Art der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 - 11 BauNVO ) 

GE Gewerbegebiete ( GE1, GE 2 und GE 3) ( § 8 BauNVO ) 

Maß der baylichen Nu!zyng ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16- 21a BauNVO ) 

Beispiele fOr den Eintrag in die Nutzungsschablone bzw. in die Oberbaubaren 
GrundstOcksflachen. 

0,6 Grundflachenzahl ( GRZ ) ( § 19 BauNVO ) 

1,2 Geschoßflachenzahl ( GFZ ) ( § 20 BauNVO ) 

HbA Höhe baulicher Anlagen ( HbA ) ( §§ 16 u. 18 BauNVO ) 

OK - Dachoberkante als Höchstmaß 

SH - Sohlenhöhe der Gebaude (siehe Textteil I Nr. 2.4 a) 

Baywelse ( § 9 Abs 1 Nr 2 BauGB. § 22 BauNVO ) 

a abweichende Bauweise ( § 22 Abs 4 BauNVO ) 

Überbaubare GryndstücksOächen. Baugrenzen. Baulinien 
( § 9 Abs. 1 Nr 2 BauGB. § 23 BauNVO ) 

nocht Oberbaubare GrundstOcksflachen 

überbaubare Grundstücksflachen 

Baugrenze ( § 23 Abs. 1 u 3 BauNVO ) 

verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zw eckbestimmung 
( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ) 

p 

- .. -

Straßenflache 

Gehwegflache oder Rad-, Feld- und Fußweg 

ölfenlfoche Parkplatze 

Grananlagen ars Bestandteil von Verkehrsanlagen 
( § 127 Abs 2 BauGB 5 

Bereich ohne Eon- und Ausfahrt zur Verkehrsflache 

J 



Elleben für Versorgungsanlagen upd die Abfallentsorgung 
( § 9 Abs. 1 Nr. 12 u. Nr. 14 BauGB ) 

@ l Blockheizkraftwerk 

öffentliche Grünflache 

- Zweckbestimmung siehe Eintrag im Lageplan -

leitungsrecht zugunsten der Stadt leonberg 

Geh- Fahr- und leitungsrecht zugunsten der Stadt leonberg 

Flicbeg für Stellolätze ypd Garagen ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ) sowie 
Flächen für Gemeinschaftsanlagen ( § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB ) 

Gemeinschaftsstellplatze und -garagen 

Pflanzgebote ynd Pflanzbindungen ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB ) 

Pflanzgebot fOr Einzelbaume 

Pflanzgebot ( pfg ) für flachenhafte Anpflanzungen 
bzw . DachbegrOnungen 

Biymlicher Geltyogabereich ( § 9 Abs. 7 BauGB ) 

-- -· 
Abgrenzungen 

• • • • • • 

Grenze des raumliehen Geltu~sbereiches des 
Bebauungsplanes 

Abgrenzungen unterschiedlicher Festsetwogen der 
Art der baulichen Nutzung sowie der Grund- und 
Geschoßflachenzahl 

Abgrenzungen unterschiedlicher Festsetwogen der 
Höhe baulicher Anlagen 

Sonstige Vorschriften ( Ortlache Bauvorschriften l 

DF Dachform 

FG Fassadengestaltung 

Füllschema der Nu!zyngsschablope 

Baugebiet HbA( SH. OK ) 

GRZ GFZ 

Bauwease DF 

-· 



Kennzejchnungen ( § 9 Abs. 5 BauGB ) 

X X X X X Schadstoffimissionen 

Nachdcbtliche Übernahme ( § 9 Abs. 6 BauGB ) 

Schutzgebiete: 

11111 11111 11111 11111 11111 11111 
Umgrenzungen der Schutzgebiete 

(D Landschaftsschutzgebiet 

Allgemeine p tanzeichen : 

(431 ,67) gemessene HOhen o. NN (vor Aufschüttung des Geländes) 

431,67 fes(ge!egte HOhe 0. NN 

kleiner gleich (Höchstmaß) 

größer gleich 

bestehende Gebaude 



TEXTTEIL 

Mit lnkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle anderen Vorschriften außer Kraft. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes w erden in Ergänzung der Eintragungen im 
Lageplan folgende Festsetzungen und Vorschnften getroffen: 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen ( BauGB, BauNVO ) 

1 Art der baulicbeo Nutzu og ( § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) 

~ewerbegebjete ( GE ) ( § 8 BauNVO l 

1 1 J:;ewerbegebje,te ( GE 1 und GE 2 ) ( § 8 BauNVO ) 

tn den festgesetzten Gewerbegebieten s•nd Gewerbebetriebe im Sinne§ 8 Abs 2 Nr. 1 - 4 
BauNVO zugelassen 
D•e nach § 8 Abs 3 Nr 1 BauNVO aufgefuhrte Wohnnutzung für Aufs•chts - und Berell
schaftspersonen sow•e fur Betriebsinhaber kann ausnahmsweise zugelassen werden, wenn 
s1e dem Betneb zugeordnet und 1hm gegenüberm Grundflache und Baumasse untergeordnet 
•st sow1e Grunde der ImmiSSionsbelastung mcht entgegenstehen. 
D1e nach§ 8 Abs 3 Nr. 2 u. 3 BauNVO ausnahmsweise vorgesehenen Nutzungen sind n•cht 
Bestandted des Bebauungsplanes und somit nicht zulass•g ( § 1 Abs 6 Nr 1 BauNVO ) 

i 2 Gewerbegebiete ( GE 3 ) ( § 8 BauNVO ) 

Im festgesetzten Gewerbegeb•et GE 3 s•nd nur Park•erungsbauwerke m1t Zweckbauten und 
den ertorderhchen Nebenanlagen zur Unterbnngung der notwendigen Stellplatze zulass•g 
D1eser Baugebretste•l rst als Gemeinschaftsanlagen fur Stellplatze und Garagen 1m Smne 
§ 9 Abs 1 Nr 22 BauGB festgesetzt und dem Baugeb•etsteil GE 2 als maßgebende 
Grundstucksflache hinzuzurechnen ( § 21 a Abs 2 BauNVO ) 

2 Maß der baulichen N utzung ( § 9 Abs 1 Nr 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO ) 

2 1 Grundflächenzahl. Grundfläche ( § 19 BauNVO) 
( s•ehe Ernrrag rn der Nutzungsschablone ) 

Ausnahme ln den Baugebreten kann eine wMere Uberschre•tung der zulass•gen Grund
flachenzahl furAnlagen nach§ 19 Abs 4 Nr 1-3 BauNVO ( Garagen und 
Stellplatze m•t 1hren Zufahrten. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
bauhebe Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache. durch d1e das Baugrund
stuck led•ghch unterbaut Wlfd ) uber d1e zulassige Grundfiache von 0.8 hinaus
gehend zugelassen werden, wenn d1e Uberschreitung durch notwend1ge Gara 
gen bedmgt •st d1e unterhalb der Gelandeoberllache herges1ellt werden. und 
doese Garagen mtens1v begrunt smd { § 19 Abs 4 BauNVO) 

2 ~ GeschoßflächenzahL Geschoßfläche { § 20 BauNVO J 
s1ehe Emtrag '"der Nutzungsschablone ) 

a Be• der ErmotUung der Geschoßflache smd d1e Flachen von Aufenthaltsraumen •n 
anderen Geschossen ( Untergeschosse und oberste Geschosse ) e•nschheßhch der zu 
onnen geharenden Treppenraume ur.c e•nschheßhch 1hrer Umfassungswande n1cht mit
zurechnen ( § 20 Abs 3 BauNVO ). 

b Be• der Erm•ttlung der Geschoßflache ble•ben die Flachen von Stellplatzen und Garagen 
deren Grundflachen 'l:ire zulassigen Grundflachen unter den Voraussetzungen des § 21 a 
Abs 3 BauNVO uberschreoten sow1e von Stellplatzen und Garagen'" Vollgeschossen 
unberucks1cht1gl ( § 21 a Abs 4 Nr 3 BauNVO ) 

Be1 der Berechnung der-Geschoßflächen und de• Geschol)flachenzahl sind be• 
Gebauden. dte Geschosse von mehr als 3,5 m haben. Geschoßhohen nocht zu 
berucks•chtlgen da 1m Bebauungsplan d1e Hohen baulicher Anlagen festgesetzt 
smd ( § 21 Abs 4 BauNVO ) 



2 3 .Mrulg~de Grundstücksfläche ( § 19 Abs 3 BauNVO ) 

Zur maßgebenden Grundstucksflache sind die Flachenanteile an außerhalb des Bau
grundstOckes festgesetzten Gemeinschaftsanlagen nach § 9 Abs 1 Nr 22 BauGB hin
zuzurechnen ( § 21a Abs. 2 Bau NVO ). 

2 4 Höhe baulicher Anlagen ( HbA ) ( §§ 16 und 18 BauNVO) 
( siehe Emtrag in den Oberbaubaren GrundstOcksflachen ) 

a Höhe der Sohle der Gebäude und baulichen Anlagen ( SH ) 

Die Höhenangaben der Sohle sind im Normalsystem ( Neues System ) festgesetzt 
Diese Höhen des Bemessungswasserspiegels des Grundwassers dOrfen bauliche 
Anlagen aus hydrogeologischen Gründen nicht unterschreiten 
Ausnahmen können zugelassen werden , wenn tiefer einschneidende Gebaude oder 
Bauteile ats wasserdichte. auftnebssichere Wanne ausgebildet werden und h1erfur im 
Wasserrechtsverfahren d1e Zustimmung erteilt wird 

• 
b Dachoberkanten ( OK ) 

Die Höhen der Dachoberkanlen sind als Höchstmaße Ober der angegebenen 
Bezugshöhe festgelegt. 

OK = Höhen der obersten Dachbegrenzung ( ohne Attika) baulicher Anlagen im 
Normalnullsystem ( Neues System ). 

Ausnahmen ( 16 Abs. 6 BauNVO ) 

Ausnahmsweise können technisch notwendige Aufbauten oberhalb der Höchstmaße der 
Dachoberkanten zugelassen werden. 

Von den Abgrenzungen unterschiedlicher Fesllegungen der Höhen der Dachoberkanten 
können Ausnahmen zugelassen werden. wenn die generelle silldiebauliche Gestaltung 
eingehalten ist. 

3 Bauweise ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO ) 

a = abweichende Bauweise ( § 22 Abs. 4 BauNVO ) 
Es sind Gebaude und Gebäudegruppen ohne Längenbeschrankung zuge
lassen 
Innerhalb der überbaubaren GrundstOcksflächen ist die Bebauung in 
geschlossener Bauwe1se zulassig 

4. Überbaubare Grundstücksflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB. § 23 BauNVO ) 
(entsprechend Festlegung 1m Lageplan ) 

Baugrenzen ( § 23 Abs. 3 BauNVO ) 

D1e Gebaude mit Ausnahme von Garagen sind mnerhalb der Abgrenzungen der Baugrenzen 
zu erstellen. 
Eine Überschreitung der Baugrenzen um max. 2,5 m von untergeordneten Gebaudete1len 
kann ausnahmsweise zugelassen werden. 
Gebaudeteile unterhalb der festgelegten Gelandeoberflache dürfen d1e Baugrenzen Ober
schreiten. 

5 Flächen für Stellplätze und Garagen ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB. § 12 BauNVO ) 

G St ln den Flachen fur Gemeinschaftsstellplatze können Abweichungen von der dar
gestellten Festsetzung bzw Anordnung· insbesondere zur Erstellung von Zu
und Ausfahrten - ausnahmsweise zugelassen werden. wenn eine gle1chwert1ge 
Baumpflanzung erre1cht w1rd 

6 Verkehrsflächen. sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestjmmyng 
( § 9 Abs 1 Nr 11 BauGB) 
( s1ehe Festlegung 1m Lageplan 1 



7. 

8. 

9. 

Versorgungsflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 
(entsprechend FestlegunQ im Lageplan) 

8 Die festgesetzte Versorgungsflache dient der Stadt Leonberg zur Erstellung und 
zum Betrieb eines Blockheizkraftwerkes. 
Die entsprechende Nutzung der Versorgungsftache kann auf Dritte Obertragen 
werden. 

Flächen für Aufschüttungen und Abgrabuogen ( § 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB ) 
Höhenlage der Baugrundstücke und Gebäude ( § 9 Abs. 2 BauGB i. V . m it 
§ 74 Abs. 3 LBO) 
ln den einzelnen Baugebietsteilen sind die BaugrundstOcke an das Niveau der festgesetzten 
Straßenhöhen anzugleichen. Dabei soll dieses Höhenniveau durch AuffOIIung mit Erdmaterial 
ohne SchOllung von Böschungen erreicht werden. 
Ausnahmen von dieser Festlegung können zugelassen werden, wenn dies wegen der Belich
tung oder zur Anlegung von Zufahrtsrampen erforderlich ist. 
Das aufgetollte Gelände gilt als festgelegtes bzw. kOnltiges Gelande im Sinne § 2 Abs. 6 LBO 
bzw. der Verfahrensordnung zur Landesbauordnung ( LBOWO ). 

M it Geh- .Fahr-. ynd Leitungsrechten zy belastende Flächen 
( § 9 Abs. 1 N r. 21 BauGB) 

gr,fr,lr1 = 

Ir = 

Die ausgewiesenen Flachen des Geh-. fahr- und Leitungsrechtes 
dienen der Stadt Leonberg als Zufahrt und Zugang zur Pflege und Unter
haltung der Offentliehen Böschungsflachen entlang der Bundesautobahn 
sowie zur Einlegung und Haltung von Entwasserungsanlagen zur Abfuh 
rung des Oberflachenwassers und sind entsprechend zu belasten. 
Von der im Lageplan dargestellten Lage der flächen darf abgewichen 
werden. wenn dies wegen anderer Nutzungen erforderlich ist und die 
Ausobung des Rechtes gleichwertig ermöglicht wird. 

Die ausgewiesene Flache des Leitungsrechtes dient der Stadt Leonberg 
zur Einlegung und Haltung von Ver- und Entsorgungsleitungen und - an
lagen und ist entsprechend zu belasten. 
Das Recht darf auf Dritte Obertragen werden. 

10 flächen fü r Gemejnschaftsanlagen ( § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB ) 
( s1ehe Eintrag 1m Lageplan ) 

11 . Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz yor schädlichen 
Umw e!tejnwjrkungen ( § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ) 

11 1 Larm1mmjss10neo 

Im GeltungsbereiCh des Bebauungsplanes sind d1e schalltechnischen Orientierungswerte fOr 
d1e stadtebauhche Planung ( Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil1 - Schallschutz om Stadtebau) durch 
außere Einwlfkungen von Verkehrstarm an einzelnen Fassadenabschnitten Oberschritten 
An den f assadenabschnitten der geplanten Bebauung, an denen Überschreitungen der Onen
tlerungswerte auftreten, sind Aufenthaltsraume. die zum ständigen Aufenthalt d1enen. zu den 
larmabgewandten Gebaudeseiten zu orientieren oder passive Larmschutzmaßnahmen ( z. B 
Schallschutzfenster) gegen den Verkehrstarm zu treffen. so daß der zulässige Innenschallpe
gel der Aufenthaltsraume eingehalten wird. 
Auf d1e schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan- Gewerbegebiet am Autobahndrei
eck " des IngenieurbOras Bender + Stahl vom Juli 1993 wird verwiesen. 

11 2 Schads(offim!s jonen 

Auf der 1m Lageplan besonders gekennzeichneten Flache können Überschreitungen der NO 2 
Werte des I W 2 - Grenzwertes der TA Luft ( g8 - Perzentil) auftreten. ln diesem gekennzeich
neten Bere•ch sind Gebaude mit Klima - bzw. 8eiOttungsanlagen auszustatten, wobe1 die An
saugstellen fur Frischluft an den Ostlichen Qe!Ycludeselten anzubringen sond 
Wohnungen nach § 8 Abs 3 Nr 1 BauNVO sind in diesem Bereich unzu1ass1g 

Ausnahmen können zugefassen werden. wenn nach Inbetriebnahme des Tunnels durch 
Messungen nachgewiesen wird. daß die Grenzwerte eingehalten sind. 
Auf das Schadstoffgutachten zur " Tunnelver1angerung " vom Juni 1993 und d1e Bebauung 
"Gewerbegebiet am Autobahndreleck" vom September 1993 des Buro fur T echnosche Mes-
sungen Dr. - log. Harald Groß wird verwiesen. ' 



12 Flächen tllr Pflanzgebote und Pflanzbjodungen ( § 9 Abs.1 N r. 25 BauGB) 

Pflanzgebote ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB ) 

Hinweis: Im Gronordnungsplan" Gewerbegebiet am Autobahndreieck · des BOro 
Gesswein, Henkel u. Partner vom September 1993 wird fOr die festgesetzten 
Pflanzgebote eine Auswahl geeigneter Baume und Siraueher angegeben bzw. 
zur Anpflanzung empfohlen. 
Auf diesen Granordnungsplan wird verwiesen. 

a. Pflanzgebote tor Einzelbaume 

Es sind großkronige heimische Laubbaume anzupflanzen 
und zu unterhalten. 
Der Standort der Baumpflanzung darf gegenOber der Darstellung 
im Lageplan um bis zu 3 m abweichen. 

b. Pflanzgebote tor nachenhafte Anpflanzungen 

pfg = Extensive DachbegrOnung: 
ln den im Lageplan besonders ausgewiesenen und dargestellten Flachen 
sind alle Flachdächer und flach geneigten Dachflachen mit einer maxi· 
malen Neigung von 1 o• auf einem kulturtahigem Subtrat "mit einer 
Schichtdicke von mindestens 0,10 maufeinem Flächenanteil von minde
stens 50 % zu begronen und so zu erhalten. 

13. Flächen für Aufschüttungen. Abgrabungen und Stützmauern zur Herstellung 
des Straßenkörpers ( § g Abs. 1 Nr. 26 BauGB ) 

Böschungen und StOtzmauern, die zum Ausgleich der HOhenunterschiede zwischen den Bau
grundstOcken und den Offentliehen Verkehrsflachen erforderlich sind ( StraßenbOschungen) , 
können auf den BaugrundstOcken angelegt werden und sind dort zu dulden. Ist in der 
Planzeichnung nichts anderes festgesetzt, so gilt ein, die Offentliehen Verkehrsflachen beglei
tender 2,0 m breiter GrundstOcksstreifen als Flache tordie AufschOtlungen und Abgrabun
gen zum Ausgleich topographischer Unebenheiten. 

StOtzfundamente. d ie zum Setzen von Rabattensteinen und Randsteinen zur Abgrenzung 
zwischen Offentliehen Verkehrsflachen und privaten Grundstocksflachen erforderlich werden. 
sind auf den privaten GrundstOcksflachen bis zu einer Breite von 0,50 m 
zu dulden. 

II. Örtliche Bauvorschriften ( § 74 LBO) 

1. Gestaltungsyorscbrjften 

1 1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen ( § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO ) 

1 1. 1 Dachgestaltung 

a. Dachform pachoejguog ( DF, ON ) 
(Entsprechend Eintrag im Lageplan) 

F 0 = Flachdach sowie flach geneigte Dachflachen mit einer maximalen Dachneigung 
bis 10 •. 
Als Ausnahmen können Sonderdachformen zugelassen werden. 
Oie Flachdacher und flach geneigten Dachflachen sind entsprechend pfg zu 
begrOnen (siehe Nr. I. 12. b des Textteiles ). 

1 1 2 Fassadengestaltung 

a Eassadengliederung· 

FG = ln den Baugebielsleilen GE 1 muß die Fassade der Gebaude entlang der im 
Lageplan mit .. FG " bezeichneten Abschnitte der Baugrenzen jeweils nach 
max. 30 m Wandlange eine vertikale Gliederung als Vor - oder ROcksprung 
von mindestens 3,0 m Lange und mindestens 1,0 m Tiefe aufweisen. 
D1ese Gliederung muß sich Ober die gesamte Höhe der Fassade erstrecken 



b. Verkleidung· 
Die Verkleidung der Außenflachen der Gebaude mit polierten und spiegelnden 
Materialien sowie die Verwendung glasierter Keramik und engobierter Spaltklinker 
ist nicht zugelassen. 

1.2 Werbeanlagen ( § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind genehmigungspflichtig. 
Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung oder des Vertriebes zugelassen. 
Sie dOrfen nur unterhalb der festgesetzten Dachoberkanten OK angebracht oder erstellt 
werden. 
Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind nicht zulassig. 

1 3 Freileitungen ( § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind nicht zugelassen. 

2. Ordnungswjdrjgkelten ( § 75 LBO ) 

Verstöße gegen die Ortlichen Bauvorschriften ( § 7 4 LBO ) werden als Ordnungswidrigkeit 
nach§ 75 LBO behandelt. 

111. Kennzeichnungen ( § 9 Abs. 5 BauGB ) 

1 Lärrnjmmjsslonen: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden d ie Baugebiete als Flachen gekennzeichnet. 
bei deren Bebauung besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schadliehen Umwelteinwirkun
gen ( Verkehrstarm ) zu treffen sind ( § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB ). 

2. Schadstofflmmjssjonen: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine Teilflache am Ende der überdeckelung der 
Autobahn besonders gekennzeichnet und zeichnerisch begrenzt. bei der die Grenzwerte tor 
Stickoxyd ( NO 2 ) Oberschritten werden könnnten ( § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB ). 

IV. Hinweise 

1 

2 

3 

4 

Wasserwirtschaft und Grunc!wasserschutz 
Jegliche Maßnahmen. die das Grundwasser berOhren könnten, bedürfen der wasserrecht
lichen Genehmigung. 
Auf die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes fOr Baden - WOrtlernberg wird verwiesen 
Weiterhin wird auf das hydrogeologische Gutachten des lngenieurbOros für Erd - und Grund
bau. Prof. Dr. - log. E. Vees vom Juni 1992 verwiesen. 

Entwasserungsanlagen 
GrundstOcksentwasserungen. deren Höhen unterhalb der Straßenoberkante liegen, sind durch 
Hebeanlagen an den öffentlichen Kanal anzuschließen, Durch die Höhenlage der Glems ist mot 
Rückstau zu rechnen. 

Bodenschutz 
Auf doe Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes ( BodSchG ). 
insbesondere auf§ 4, sowie auf das Merkblatt· Regelungen zum Schutz des Bodens " des 
Amtes tor Was-serwirtschaft und Bodenschutz wird verwiesen 

Denkmalschutz 
Beom Vollzug der Planung konnen bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt werden 
Diese sind unverzOglich dem Landesdenkmalamt oder der Gemeinde anzuzeogen. 
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige 
in unverandertem Zustand zu halten,' sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist ( § 20 Denkmal
schutzgesetz ) 



S. Pflichten des Ejgentomers: ( § 126 Abs. 1 BauGB·} 
Der Eigentomer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fOr Beleuchtungs
kOrper der Straßenbeleuchtung einschließlich der BeleuchtungskOrper sowie Kennzeichen und 
Hinweisschilder für Erschließungsanlagen auf seinem GrundstOck zu dulden. 

6. Altlasten und Abfallwirtschaft 
Bodenbelastungen sind nicht bekannt. Sollte dennoch bei Erdarbeiten belasteter Boden 
angetroffen werden, so ist unverzOglich das Landratsamt BObfingen • Abfallwirtschaft • zu 
benachrichtigen und die Arbeiten im betroffenen Bereich einzustellen. 
Auf das Merkblatt "Abfallwirtschaft und Altlasten" des Amtes fOr Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz wird verwiesen. 

7. Energiegewinnung 
Aus GrOnden der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme erwOnscht. 
Im Rahmen der Festsetzungen sind diese Anlagen zulassig . • 


